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RS OGH 1974/5/3 Okt47/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1974

Norm

KartG 1972 §94

KartG 1972 §96 Abs1

Rechtssatz

Ein erst nach Ablauf der dreimonatigen Frist gestellter Antrag vermag die bereits eingetretene Präklusion der

Gutachtenserstattung nicht zu beheben, da Anträge auf Fristverlängerung nur innerhalb der laufenden Frist wirksam

eingebracht werden können.
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